
Darf ein Klient auf  
sein Erbe verzichten?
Verzichtet ein Sozialhilfebezüger auf sein Erbe, verletzt er damit das Prinzip 
der Subsidiarität. Trotzdem müssen Sanktionen sorgfältig geprüft werden.

einem korrekten Verfahren be-
sondere Beachtung geschenkt 
werden muss. Beim sanktio-
nierten Verhalten darf es sich 
nicht um ein einmaliges, viel-
leicht unüberlegtes Fehlverhalten 
eines Klienten oder einer Klientin 
handeln. Herr D. müsste sich wie-
derholt einer klaren Weisung wi-
dersetzt haben, im vollen Wissen 
um die Konsequenzen seines Han-
delns (A.8.5). Dies dürfte im vor-
liegenden Fall kaum zutreffen, al-
so ist eine Einstellung der wirt-
schaftlichen Sozialhilfe – das 
Anrechnen des Erbteils als Ein-
kommen - nicht zulässig. 

Tatsache bleibt, dass aufgrund 
des Fehlverhaltens des Klienten 
Zahlungen der Sozialhilfe nötig 
werden. Herr D. hat gegen die 
Pf licht zur Minderung seiner Un-
terstützungsbedürftigkeit verstos-
sen. In den meisten kantonalen 
Sozialhilfegesetzen ist vorgese-
hen, dass die wirtschaftliche Sozi-
alhilfe eingeschränkt werden 
kann, wenn die unterstützte Per-
son eine zumutbare Mitwirkung 
ablehnt oder zumutbare Aufla-
gen nicht erfüllt. Nur wenn die 
kantonale Gesetzgebung eine 
Leistungskürzung vorsieht, ist die 
gemäss Richtlinien A.8.1 gefor-
derte gesetzliche Grundlage gege-
ben. Bevor eine Kürzung vorge-
nommen werden kann ist zu prü-
fen, ob sich die betroffene Person 
der Konsequenzen ihres Handelns 
bewusst war und weshalb sie 
(trotzdem) so gehandelt hat. Sie 
muss Gelegenheit erhalten, sich 
zum Sachverhalt zu äussern, be-
vor eine Leistungskürzung ver-
fügt wird. Bei einer Kürzung ist 
ausserdem zu beachten, dass die-
se in einem angemessenen Ver-
hältnis zum Fehlverhalten oder 
Verschulden steht (A.8.2). 

Schlussfolgerung
Zuerst muss geklärt werden, ob 

der Erbverzicht rückgängig ge-
macht werden kann. Ist dies nicht 
möglich, so gilt:
• 	 Der Erbverzicht von 3’500 

Franken kann nicht als Ein-
kommen angerechnet werden, 
weil dies faktisch einer Einstel-
lung der wirtschaftlichen Sozi-
alhilfe gleichkäme.

• 	 Eine Sanktion in Form von Kür-
zung der wirtschaftlichen Sozi-
alhilfe soll geprüft werden. Be-
vor diese verfügt wird, ist Herr 
D. zwingend zum Sachverhalt 
anzuhören. Es ist zu klären, in-
wiefern sich Herr D. der Konse-
quenzen seines Handelns be-
wusst war.

• 	 Der Kürzungsumfang und die 
Dauer müssen in einem ange-
messenen Verhältnis zum Fehl-
verhalten stehen. 
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Die Rubrik «Praxis» beantwortet Fragen der 
Sozialhilfepraxis. SKOS-Mitglieder haben die 
Möglichkeit, konkrete Fragen an die SKOS-Line 
zu richten (www.skos.ch, einloggen ins Intranet, 
Rubrik Beratung wählen). Ihre Fragen werden 
von Fachpersonen beantwortet, und ausge-
wählte Beispiele werden in der ZeSo publiziert.

Praxis

Fragestellung
Seit eineinhalb Jahren wird 

Herr D. von der Gemeinde A. mit 
wirtschaftlicher Sozialhilfe unter-
stützt. Nun ist sein Vater gestor-
ben. Der Vater hinterlässt ein 
kleines Erbe. Herr D. hätte 3’500 
Franken geerbt. Zugunsten der 
Mutter verzichtet er jedoch auf 
seinen Erbteil.

Wie muss die Sozialhilfebehör-
de der Gemeinde A. auf das Ver-
halten von Herrn D. reagieren? 
Kann das Erbe als Einkommen an-
gerechnet werden, auch wenn 
Herr D. darauf verzichtet hat?

Grundlagen
Dem Bezug von wirtschaft-

licher Sozialhilfe gehen alle öf-
fentlich- und privatrechtlichen 
Ansprüche vor. Mit seinem Erb-
teil wäre Herr D. vorübergehend 
in der Lage gewesen, für sich 
selbst zu sorgen. Durch den Ver-
zicht auf seinen Erbteil hat Herr 
D. auf einen ihm zustehenden, 
bezifferbaren und durchsetz-
baren Rechtsanspruch verzichtet. 
Mit dieser Handlung hat er das 
Subsidiaritätsprinzip verletzt.

Falls der Verzicht nicht mehr 
rückgängig gemacht werden 
kann, darf das Erbe jedoch nicht 
als Einkommen angerechnet wer-
den. Einnahmen dürfen nur dann 
einkalkuliert werden, wenn sie 
der unterstützten Person tatsäch-
lich zur Verfügung stehen oder 
ohne weiteres geltend gemacht 
werden können.

Würde das Erbe als Einkom-
men angerechnet, käme dies fak-
tisch einer Einstellung der wirt-
schaftlichen Sozialhilfe gleich. Ei-
ne Einstellung der wirtschaft-
lichen Sozialhilfe ist jedoch derart 
einschneidend, dass dem Grund-
satz der Verhältnismässigkeit und 
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